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Vorwort

F�r Nicht-Arbeitsrechtler ist der Wirtschaftsausschuss des Betriebsrats ein R�t-
sel. Nur „Ausschuss“ zum Betriebsrat, ohne wirklich nachweisbaren wirt-
schaftlichen Sachverstand (dazu werden Berater hinzugezogen), eingebettet
zwischen Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat und weiteren Beratungen im
Betriebsrat, der dann wiederum oft eine Verhandlungsgruppe „ohne Abschluss-
mandat“ bildet, ja manchmal nachgelagert zu ausf�hrlichen Beratungen in
einem europ�ischen Betriebsrat.

Wir haben die aus unserer Sicht h�ufigsten praktischen Fragen zu Beratungen
mit einem Wirtschaftsausschuss einmal zusammengefasst, aus Praktikersicht
und ohne den Anspruch wissenschaftlicher „Revolutionen“. Die Autoren bera-
ten dabei �blicherweise die Arbeitgeberseite, aber ohne einen fairen Blick auf
die Rechtslage und ohne einen Willen zu Ausgleich und Einigung sind erfolg-
reiche Beratungen auch im Wirtschaftsausschuss nicht m�glich, so dass Einsei-
tigkeit nicht zu bef�rchten ist.

Die Herausgeber freuen sich auf Anregungen und Diskussionen mit unseren
Lesern, auch bei Kritik.

Wir danken dem ganzen Team von Kliemt.Arbeitsrecht in M�nchen. Beson-
ders danken wir unserer Lektorin Tanja Br�cker von der dfv Mediengruppe f�r
die schnelle Umsetzung zum 3. Jahrestag unserer B�roer�ffnung in M�nchen.

M�nchen, den 15.12.2020 Burkard G�pfert
Katja Giese
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I. Einleitung

1Die Regelungen der §§ 106ff. BetrVG �ber den Wirtschaftsausschuss bilden
gemeinsam mit den die Beteiligung des (Gesamt-)Betriebsrats bei Betriebs-

G�pfert/Jungbauer 1



�nderungen normierenden §§ 111ff. BetrVG und dem Unternehmensmit-
bestimmungsrecht im DrittelbG, Montan-MitbestG, MontMitbestErgG sowie
MitbestG den Kern der Beteiligungsrechte der Arbeitnehmerseite in wirtschaft-
lichen Angelegenheiten. Die Vielzahl der in diesem Regelungsrahmen zusam-
menwirkenden Organe macht eine Betrachtung der besonderen Stellung und
Bedeutung des Wirtschaftsausschusses in dieser Gremien-Struktur erforder-
lich.

II. Funktion, Bildung und Arbeitsweise des
Wirtschaftsausschusses

1. Funktion des Wirtschaftsausschusses

a) Der Wirtschaftsausschuss als Hilfsorgan des (Gesamt-)Betriebsrats

2 Der Wirtschaftsausschuss ist ein Hilfsorgan des (Gesamt-)Betriebsrats und soll
damit die Interessen der Arbeitnehmerseite sch�tzen.1 Er wird auch als (beson-
derer) Ausschuss des (Gesamt-)Betriebsrats klassifiziert.2 Er hat die Aufgabe,
wirtschaftliche Angelegenheiten und deren Auswirkungen auf die Personalpla-
nung3 nach Unterrichtung durch den Unternehmer mit diesem zu beraten4

(§§ 106 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 108 Abs. 1–3 BetrVG) und anschließend den
(Gesamt-)Betriebsrat hier�ber zu unterrichten (§§ 106 Abs. 1 Satz 2, 108 Abs. 4
BetrVG). Des Weiteren ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des
(Gesamt-)Betriebsrats der Jahresabschluss zu erl�utern (§ 108 Abs. 5 BetrVG),
und er wirkt an der Unterrichtung der Arbeitnehmer �ber die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens mit (§ 110 BetrVG). Er nimmt, ohne eigenes echtes
Mitbestimmungsrecht auf Beratung und Unterrichtung beschr�nkt, eine reine
Mittlerfunktion wahr.5 Er soll schwerpunktm�ßig dem (Gesamt-)Betriebsrat die
notwendigen wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Informationen und
dahingehenden Kenntnisse vermitteln, um diesen zur Aus�bung der eigentli-
chen betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsrechte insbesondere in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten gem. §§ 111ff. BetrVG, jedoch auch in sonstigen
Angelegenheiten, wie Fragen der Personalplanung (§ 92 BetrVG) oder Besch�f-
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1 S. BAG, 15.3.2006 – 7 ABR 24/05, NZA 2006, 1422, 1424 Rn. 23; Annuß, in: Richar-
di, BetrVG, vor § 106 Rn. 3.

2 S. Annuß, in: Richardi, BetrVG, § 108 Rn. 23; Oetker, in: GK-BetrVG, § 106 Rn. 13.
3 S. n�her zu den Beratungsgegenst�nden Kap. 2 und Kap. 3.
4 S. n�her zum Zeitpunkt der Beratung Kap. 4; s. n�her zu Ablauf und Dauer der Bera-

tung Kap. 5; s. n�her zu den erforderlichen Unterlagen im Rahmen der Beratung
Kap. 6; s. n�her zum Schutz von Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnissen in diesem Zu-
sammenhang Kap. 7.

5 S. Annuß, in: Richardi, BetrVG, vor § 106 Rn. 4f.; Oetker, in: GK-BetrVG, § 106
Rn. 11.



tigungssicherung (§ 92a BetrVG), zu bef�higen.6 Der sinnvollerweise entspre-
chend kompetent besetzte Wirtschaftsausschuss bietet dem (Gesamt-)Betriebs-
rat also ausgelagerte wirtschaftliche Expertise, welche in dem betriebsverfas-
sungsrechtlichen Hauptgremium nicht stets in ausreichendem Maße vorhanden
ist, und fungiert dabei als Fr�hwarn-, Informationsbeschaffungs- und Bera-
tungsinstrument.7 Die dem (Gesamt-)Betriebsrat untergeordnete Stellung des
Wirtschaftsausschusses zeigt sich neben dieser Bindegliedfunktion auch an sei-
ner Abh�ngigkeit aufgrund der weitgehend freien Bestellung und Abberufung
des Wirtschaftsausschusses durch den (Gesamt-)Betriebsrat sowie der Kopp-
lung an dessen Amtszeit (§ 107 Abs. 1, 2 BetrVG), an der M�glichkeit des
(Gesamt-)Betriebsrats, den Wirtschaftsausschuss vollst�ndig zu ersetzen (§ 107
Abs. 3 BetrVG), und daran, dass Meinungsstreitigkeiten mit dem Unternehmer
nicht durch den Wirtschaftsausschuss selbst, sondern durch den (Gesamt-)Be-
triebsrat ausgetragen werden (§ 109 BetrVG).8 Den (Gesamt-)Betriebsrat eben-
falls in wirtschaftlichen Angelegenheiten unterst�tzend, jedoch vom Wirt-
schaftsausschuss zu unterscheiden sind externe (wirtschaftliche) Berater des
(Gesamt-)Betriebsrats nach §§ 111 Satz 2, 80 Abs. 3, 4 BetrVG.

b) Der Wirtschaftsausschuss als unternehmensbezogenes Organ

3Der Wirtschaftsausschuss ist, da wirtschaftliche Fragen keine betrieblichen An-
gelegenheiten, sondern solche des Unternehmens sind, unternehmensbezogen
konzipiert, wird also nicht auf Betriebs-, sondern auf Unternehmensebene ge-
bildet.9 Mangels eigenst�ndiger Legaldefinition im BetrVG ist f�r den Begriff
des Unternehmens auf den (einheitlichen) Rechtstr�ger in seiner jeweiligen ge-
sellschaftsrechtlichen Organisationsform abzustellen.10 Infolge der Unterneh-
mensbezogenheit spricht das Gesetz in den §§ 106ff. BetrVG auch terminolo-
gisch richtig statt vom Arbeitgeber vom Unternehmer, ohne dass damit jedoch
eine inhaltliche Unterscheidung der (identischen) Bezugsperson verbunden
w�re.11

II. Funktion, Bildung und Arbeitsweise des Wirtschaftsausschusses Kap. 1

G�pfert/Jungbauer 3

6 S. Annuß, in: Richardi, BetrVG, vor § 106 Rn. 5, 8; Engels/Schmidt/Trebinger/Linsen-
maier/Schelz, in: Fitting, BetrVG, § 106 Rn. 2, 23.

7 Vgl. Laßmann/Mengay/Rupp, Handbuch Wirtschaftsausschuss, S. 33f.
8 S. n�her zum Streitverfahren Kap. 8.
9 Vgl. BAG, 26.2.2020 – 7 ABR 20/18, NZA 2020, 960, 962 Rn. 22; Annuß, in: Richar-

di, BetrVG, § 106 Rn. 4.
10 S. BAG, 17.12.2019 – 1 ABR 35/18, NZA 2020, 531, 534 Rn. 31; Salamon, NZA

2017, 891, 892.
11 S. Annuß, in: Richardi, BetrVG, vor § 106 Rn. 12; Steffan, in: D�well, Hk-BetrVG,

§ 106 Rn. 3.



2. Bildung des Wirtschaftsausschusses

a) Voraussetzungen der Bildung des Wirtschaftsausschusses

4 In Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 st�ndig besch�ftigten Arbeitneh-
mern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Dies
ist bei Vorliegen der Voraussetzungen f�r den (Gesamt-)Betriebsrat, mit Aus-
nahme der M�glichkeit eines Vorgehens nach § 107 Abs. 3 BetrVG, obligato-
risch und die Nichtbefolgung bedeutet eine Pflichtverletzung i.S.d. §§ 23
Abs. 1, 48 BetrVG.12 Sinkt die Anzahl der in der Regel im Unternehmen be-
sch�ftigten Arbeitnehmer sp�ter auf oder unter den Schwellenwert, entfallen
die Rechte des Wirtschaftsausschusses unmittelbar mit Wirkung ex nunc.13

Wenn kein Wirtschaftsausschuss gebildet oder der Schwellenwert gar nicht erst
�berschritten wird, gehen die Rechte des Wirtschaftsausschusses, mit Aus-
nahme der besonderen Fallkonstellation des § 109a BetrVG, nicht auf den
(Gesamt-)Betriebsrat �ber.14 Jedoch hat der (Gesamt-)Betriebsrat (nach der ge-
setzlichen Grundkonzeption) dann einen inhaltlich weniger umfassenden Un-
terrichtungsanspruch gem. § 80 Abs. 2 BetrVG, der von den §§ 106ff. BetrVG
nicht verdr�ngt wird.15 Keine Anwendung finden die Regelungen bez�glich des
Wirtschaftsausschusses auf Tendenzunternehmen (§ 118 Abs. 1 Satz 2 BetrVG)
und Religionsgemeinschaften (§ 118 Abs. 2 BetrVG), ebenso wenig auf Verwal-
tungen und Betriebe des Bundes, der L�nder, der Gemeinden und sonstiger
K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen des �ffentlichen Rechts (§ 130
BetrVG). Bei Seeschifffahrts- und Luftfahrtsunternehmen greifen sie grund-
s�tzlich ein, jedoch sind die Sonderbestimmungen der §§ 114ff. BetrVG zu be-
achten.16

5 Im Rahmen des § 106 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist weder auf die aktuelle noch auf
die durchschnittliche, sondern auf die regelm�ßige, d.h. normale, Besch�ftig-
tenzahl des Unternehmens abzustellen.17 Der gesetzliche Schwellenwert von
mehr als 100 Arbeitnehmern ist zwar unionsrechtswidrig, da die einschl�gige
Richtlinie 2002/14/EG einen Schwellenwert von lediglich (mindestens) 50 Be-
sch�ftigten im Unternehmen vorsieht, jedoch verbietet der eindeutige Gesetzes-
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12 S. D�ubler, in: DKW, BetrVG, § 106 Rn. 15; Oetker, in: GK-BetrVG, § 106 Rn. 50.
13 S. BAG, 7.4.2004 – 7 ABR 41/03, NZA 2005, 311, 312f. unter B.II.1.b); Stamer, in:

Kiel/Lunk/Oetker, M�nchener Handbuch zum Arbeitsrecht, § 307 Rn. 3.
14 S. BAG, 19.11.2019 – 7 ABR 3/18, NZA 2020, 598, 603 Rn. 56; Stamer, in: Kiel/

Lunk/Oetker, M�nchener Handbuch zum Arbeitsrecht, § 307 Rn. 6.
15 S. BAG, 5.2.1991 – 1 ABR 24/90, NZA 1991, 644, 645f. unter B.II.1.; Oetker, in:

GK-BetrVG, § 106 Rn. 46.
16 S. Annuß, in: Richardi, BetrVG, vor § 106 Rn. 11; D�ubler, in: DKW, BetrVG, § 106

Rn. 31ff.
17 Vgl. BAG, 16.11.2004 – 1 AZR 642/03, AP BetrVG 1972 § 111 Nr. 58 unter I.1.;

Franzen, in: GK-BetrVG, § 1 Rn. 103.


